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Bekanntmachung der Gemeinde Gilching

	▼ Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 KUV; Feststellung des 
Jahresabschlusses 2021 für das Kommunalunternehmen 
Gemeindewerke Gilching, kurz: Gemeindewerke Gilching 
KU, Anstalt des öffentlichen Rechts

Bekanntmachung der Gemeinde Gilching

	◆ Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 KUV; 
Feststellung des Jahresabschlusses 2021 für das 
Kommunalunternehmen Gemeindewerke Gilching, 
kurz: Gemeindewerke Gilching KU, Anstalt des öffentli-
chen Rechts

Der Verwaltungsrat der Gemeindewerke Gilching KU hat in 
seiner Sitzung am 02.02.2023 zur Feststellung des Jahres-
abschlusses 2021 folgenden Beschluss gefasst:

Der Verwaltungsrat der Gemeindewerke Gilching KU stellt 
den geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2021 in der vor-
liegenden Form fest. Der Jahresverlust ist auf neue Rech-
nung vorzutragen. Ferner wird der Vorstand entlastet. Der 
Jahresabschluss 2021 wurde von der SWMP PartGmbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg geprüft.

Der nachfolgende Bestätigungsvermerk wurde erteilt:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalunterneh-
mens Gemeindewerke Gilching, Gilching, – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 
zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Gilching, 
Gilching, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. 
Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den Vorschriften der Verordnung 
über Kommunalunternehmen (KUV) i.V.m. den einschlä-
gigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Kommunalunternehmens zum 31. Dezember 2021 sowie 
seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 
bis zum 31. Dezember 2021 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Kommunalunterneh-
mens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage-
bericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den Vorschriften der Verordnung über Kommunalunter-
nehmen (KUV) i.V.m. den einschlägigen deutschen für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Augsburg, den 20. Dezember 2022
SWMP PartGmbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Prof. Dr. Winfried Schwarzmann
Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss und Lagebericht für 2021 kann innerhalb 
der allgemeinen Öffnungszeiten in den Büroräumen der Ge-
meindewerke Gilching KU in Gilching, Rudolf-Diesel-Str. 3b 
eingesehen werden.

Gilching, den 16.02.2023
Gemeindewerke Gilching KU
Klaus Drexler, Vorstand
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